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See the notice on TED website

295325-2026 - Competition
Germany – Pharmaceutical products – Biosimilar 2026 (GWQ)
OJ S 83/2026 29/04/2026
Contract or concession notice – standard regime
Supplies

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: GWQ ServicePlus AG
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government 
authority
Activity of the contracting authority: Health

1.1.  Buyer
Official name: Techniker Krankenkasse
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government 
authority
Activity of the contracting authority: Health

1.1.  Buyer
Official name: Handelskrankenkasse (hkk)
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government 
authority
Activity of the contracting authority: Health

1.1.  Buyer
Official name: HEK - Hanseatische Krankenkasse
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government 
authority
Activity of the contracting authority: Health

1.1.  Buyer
Official name: DAK-Gesundheit
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government 
authority
Activity of the contracting authority: Health

1.1.  Buyer
Official name: Kaufmännische Krankenkasse (KKH)
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government 
authority
Activity of the contracting authority: Health
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2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Biosimilar 2026 (GWQ)
Description: Es ist beabsichtigt, mit pharmazeutischen Unternehmen wirkstoffselektive 
Rabattvereinbarungen im Sinne des § 130a Abs. 8 SGB V über die Lieferung von 
Fertigarzneimitteln gemäß den in elektronischer Form zur Verfügung stehenden 
Vergabeunterlagen zu schließen. Die Vergabe ist in wirkstoffbezogene Fachlose unterteilt. 
Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Vertragsbedingungen und die Preisblätter zu den 
einzelnen Fachlosen als Bestandteil der Vergabeunterlagen verwiesen.
Procedure identifier: 5fd0443a-fab7-4265-a1d8-3cd0f03cd3e4
Internal identifier: 2026 (2er/ 3er) - 01
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

2.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

2.1.4.  General information
Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YRZMAFC#
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

2.1.5.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 36
Terms of contract: 
Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 36

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Notice
Money laundering or terrorist financing: § 123 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GWB
Fraud: § 123 Abs. 1 Nr. 4 und 5 GWB
Corruption: § 123 Abs. 1 Nr. 6, 7, 8, 9 GWB
Child labour and including other forms of trafficking in human beings: § 123 Abs. 1 Nr. 10 GWB

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Epoetin alfa + zeta
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 01a
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5.1.1.
 
Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
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Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG
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5.1.  Lot: LOT-0002
Title: Epoetin alfa + zeta
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 01b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
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ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
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GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0003
Title: Epoetin alfa + zeta
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 01c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse
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5.1.7.
 
Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
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nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0004
Title: Etanercept (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 02a

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
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Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
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Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0005
Title: Etanercept (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 02b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
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Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
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Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0006
Title: Etanercept (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 02c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
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Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
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Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0007
Title: Etanercept (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 03a

5.1.1.  Purpose
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Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
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Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0008
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Title: Etanercept (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 03b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
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Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
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verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0009
Title: Etanercept (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 03c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
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5.1.9.
 
Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC


295325-2026 Page 30/118

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
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Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0010
Title: Teriparatid
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 04a

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
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BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
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Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0011
Title: Teriparatid
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 04b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
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The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
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Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0012
Title: Teriparatid
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 04c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
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Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0013
Title: Ustekinumab (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 05a

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
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Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
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Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0014
Title: Ustekinumab (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
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Internal identifier: 05b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
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Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC


295325-2026 Page 46/118

Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG
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5.1.
 
Lot: LOT-0015
Title: Ustekinumab (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 05c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
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ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC


295325-2026 Page 49/118

Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
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GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0016
Title: Aflibercept (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 06a

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse
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5.1.7.
 
Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
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nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0017
Title: Aflibercept (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 06b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
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Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
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Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0018
Title: Aflibercept (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 06c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
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Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
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Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0019
Title: Aflibercept (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 07a

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
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Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
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Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0020
Title: Aflibercept (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 07b

5.1.1.  Purpose
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Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
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Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
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Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0021
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Title: Aflibercept (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 07c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
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Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
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verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0022
Title: Denosumab (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 08a

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
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5.1.9.
 
Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
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Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0023
Title: Denosumab (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 08b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
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BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
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Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0024
Title: Denosumab (1)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 08c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
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The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
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Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0025
Title: Denosumab (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 09a

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
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Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0026
Title: Denosumab (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 09b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
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Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
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Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0027
Title: Denosumab (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
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Internal identifier: 09c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
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Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG
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5.1.
 
Lot: LOT-0028
Title: Pegfilgrastim
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 10a

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
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ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
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GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0029
Title: Pegfilgrastim
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 10b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse
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5.1.7.
 
Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
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entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
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nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0030
Title: Pegfilgrastim
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 10c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
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Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
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Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
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Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0031
Title: Ustekinumab (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 11a

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
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Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
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Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0032
Title: Ustekinumab (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 11b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
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Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
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Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0033
Title: Ustekinumab (2)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 11c

5.1.1.  Purpose
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Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
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Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0034
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Title: Ustekinumab (3)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 12a

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
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Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
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verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0035
Title: Ustekinumab (3)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 12b

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
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5.1.9.
 
Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
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Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

5.1.  Lot: LOT-0036
Title: Ustekinumab (3)
Description: Es wird eine Rahmenvereinbarung mit bis zu zwei (Fachlose 1-5, interne 
Kennung 01-05) bzw. bis zu drei (Fachlose 6-12, interne Kennung 06 - 12) pharmazeutischen 
Unternehmen geschlossen. Details dazu sowie zu den teilnehmenden Krankenkassen und 
den Vertragslaufzeiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Internal identifier: 12c

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33600000 Pharmaceutical products

5.1.2.  Place of performance
Country: Germany
Anywhere in the given country

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 2
Other information about renewals: Vertragsverlängerung gemäß den Vergabeunterlagen bis 
zu 12 Monate (2x 6 Monate) möglich.

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Teilnehmende Krankenkassen: Los a: Audi BKK BAHN-BKK 
BERGISCHE KRANKENKASSE Bertelsmann BKK BIG direkt gesund BKK Akzo Nobel 
Bayern BKK Diakonie BKK Faber-Castell & Partner BKK firmus BKK Freudenberg BKK 
GILDEMEISTER SEIDENSTICKER BKK Groz-Beckert bkk melitta hmr BKK MTU BKK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg BKK_DürkoppAdler BMW BKK Heimat BKK IKK - Die 
Innovationskasse IKK Brandenburg und Berlin IKK gesund plus IKK Südwest Koenig & Bauer 
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BKK Krones BKK Mercedes-Benz BKK Merck BKK mhplus Betriebskrankenkasse Mobil 
Krankenkasse Salus BKK SBK Siemens-Betriebskrankenkasse SECURVITA BKK SKD BKK 
Südzucker BKK VIACTIV Krankenkasse vivida bkk Los b: Techniker Krankenkasse 
Handelskrankenkasse Hanseatische Krankenkasse Los c: DAK Gesundheit Kaufmännische 
Krankenkasse

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: - Auszug aus dem Handelsregister nicht älter als der 
01.01.2026. Ausländische Bieter haben die entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und 
Bescheinigungen entsprechend den Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie 
ansässig sind, sowie eine Übersetzung dieser Unterlagen in die deutsche Sprache. - 
Eigenerklärung, - im Falle einer Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaftserklärung, - 
Erklärung zur Konzernverbundenheit - Übersicht Wirkstofflieferanten Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft/Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung des 
Vertrages.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: -
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 27/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 03/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 8 Months
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRZMAFC
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Additional information: Folgende Unterlagen können nachgefordert werden: Nachweis über die 
arzneimittelrechtlichen Zulassungen für die Arzneimittel gemäß Preisblatt. Der Nachweis kann 
durch Vorlage eines Auszuges aus dem kostenlosen öffentlichen Teil der AMIce Datenbank 
erbracht werden. Im Fall der Nachforderung sind von ausländischen Bietern die 
entsprechenden Registerauszüge, Nachweise und Bescheinigungen entsprechend den 
Vorgaben desjenigen Staates vorzulegen, in dem sie ansässig sind. Darüber hinaus ist eine 
beglaubigte Übersetzung der Nachweise in deutscher Sprache einzureichen
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Der Bieter muss ein pharmazeutisches 
Unternehmen im Sinne des §4 Abs. 18 AMG oder eine Bietergemeinschaft pharmazeutischer 
Unternehmer sein. Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebots, dass er seinen Sitz im 
Geltungsbereich des AMG, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im 
Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 1 AMG hat.
This procedure falls under the Foreign Subsidy Regulation (FSR)
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 3
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Information about review deadlines: § 134 GWB Informations- und Wartepflicht. "(1) 
Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 
Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax 
versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer 
Dringlichkeit gerechtfertigt ist..." § 135 GWB Unwirksamkeit. "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) gegen § 134 verstoßen 
hat..." § 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
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Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis Zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt." § 168 
GWB Entscheidung der Vergabekammer. "(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der 
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine 
Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann 
nicht aufgehoben werden...".
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GWQ 
ServicePlus AG
Organisation receiving requests to participate: GWQ ServicePlus AG

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: GWQ ServicePlus AG
Registration number: DE258895210
Postal address: Ria-Thiele-Straße 2a
Town: Düsseldorf
Postcode: 40549
Country subdivision (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)
Country: Germany
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Telephone: 0221 7584980
Roles of this organisation: 
Buyer
Group leader
Central purchasing body awarding public contracts or concluding framework agreements for 
works, supplies or services intended for other buyers
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate

8.1.  ORG-0002
Official name: Techniker Krankenkasse
Registration number: 992-80116-93
Postal address: Bramfelder Str. 140
Town: Hamburg
Postcode: 22305
Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

mailto:bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
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Country: Germany
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Telephone: 0221 7584980
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0003
Official name: Handelskrankenkasse (hkk)
Registration number: 992-80260-49
Postal address: Martinistr. 26
Town: Bremen
Postcode: 28195
Country subdivision (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Country: Germany
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Telephone: 0221 7584980
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0004
Official name: HEK - Hanseatische Krankenkasse
Registration number: 993-80303-38
Postal address: Wandsbeker Zollstraße 86-90
Town: Hamburg
Postcode: 22041
Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)
Country: Germany
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Telephone: 0221 7584980
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0005
Official name: DAK-Gesundheit
Registration number: DE811462382
Postal address: Nagelsweg 27 - 31
Town: Hamburg
Postcode: 20097
Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)
Country: Germany
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Telephone: 0221 7584980
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0006
Official name: Kaufmännische Krankenkasse (KKH)
Registration number: 992-80009-26
Postal address: Karl-Wiechert-Allee 61
Town: Hannover
Postcode: 30625

mailto:bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
mailto:bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
mailto:bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
mailto:bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
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Country subdivision (NUTS): Region Hannover (DE929)
Country: Germany
Email: bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
Telephone: 0221 7584980
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0007
Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Registration number: T: 022894990
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: 022894990
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0008
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 5182243d-6c22-4b20-8327-7e2507b0be87  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 28/04/2026 07:48:42 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 295325-2026
OJ S issue number: 83/2026
Publication date: 29/04/2026

mailto:bieteranfrage@gwq-serviceplus.de
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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